
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1971/2/24 5Ob12/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1971

Norm

GBG §136

LiegTeilG §32

Rechtssatz

Die Berechtigung eines Beschlusses über die im Liegenschaftsteilunggesetz geregelten Angelegenheiten ist in gleicher

Weise wie dieser Beschluß anfechtbar (daher Revisionsrekurs gegen die Berichtigung eines einen Anmeldungsbogen

verbücherden Beschlusses zulässig.

Entscheidungstexte

5 Ob 12/71

Entscheidungstext OGH 24.02.1971 5 Ob 12/71

Veröff: EvBl 1971/289 S 527
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